
 
 
 
 

 

Landgericht Berlin 
 
 

Einstweilige Verfügung 
Beschluss 

 
Geschäftsnummer: 16 O 544/16 16.01.2017 
 
 
In der einstweiligen Verfügungssache 
 
 
 , 
 

Antragstellers, 
g e g e n 
 


 


 
 
 , 
 

Antragsgegnerin, 
 
 
wird im Wege der einstweiligen Verfügung, und zwar wegen besonderer Dringlichkeit ohne münd-

liche Verhandlung, gemäß §§ 935 ff., 91 ZPO angeordnet: 

 
1.  Der Antragsgegnerin wird bei Vermeidung eines vom Gericht für jeden Fall der Zuwiderhand-

lung festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu 250.000,00 EUR, ersatzweise Ordnungshaft, oder 
einer Ordnungshaft bis zu sechs Monaten letztere zu vollziehen an dem jeweiligen gesetzlichen 

Vertreter, untersagt,  
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gegenüber dem Antragsteller Werbung per elektronischer Nachricht ohne seine vorherige aus-
drückliche Einwilligung zu betreiben und/oder betreiben zu lassen, 

sofern dies geschieht,  

a) ohne dass die Antragsgegnerin die Empfangsadresse zuvor von dem Antragsteller im Zu-
sammenhang mit dem Verkauf einer Ware oder Dienstleistung  erhalten hat und/oder  

b) ohne dass die Werbung ausschließlich für bezüglich des vorstehend unter a) genannten 
Geschäfts ähnlich, also dem gleichen typischen Verwendungszweck oder Bedarf dienende, 
Waren oder Dienstleistungen der Antragsgegnerin erfolgt und/oder  

c) wenn der Antragsteller der Verwendung zu Werbezwecken widersprochen hat und/oder 

d) ohne dass der Antragstellers bei Erhebung der Empfangsadresse und im Rahmen der 
Verwendung zur Werbung klar und deutlich darauf hingewiesen wurde bzw. wird, dass der 
Verwendung jederzeit widersprochen werden kann , ohne dass hierfür andere als die Über-
tragungskosten nach den Basistarifen entstehen. 

wenn dies geschieht wie durch die jeweils an seine E-Mail-Adresse „.com“ 
versandten E-Mails vom 4. November 2016 02:25:25 Uhr und/oder vom 28. November 2016 
02:27:01 Uhr. 

Im Übrigen wird der Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung zurückgewiesen. 

Von den Kosten des Verfahrens hat der Antragsteller 1/3 und die Antragsgegnerin 2/3 zu tragen.  

Der Verfahrenswert wird auf 6.000,-- € festgesetzt. Davon entfallen auf den Unterlassungsantrag 
hinsichtlich der E-Mail vom 27. Oktober 2016 2.000,-- € und auf den Unterlassungsantrag hinsicht-
lich der weiteren E-Mails vom 4. und 28. November 2016 zusammen 4.000,-- €. 

 

Gründe 

I. 

Der Antragsteller hat Folgendes glaubhaft gemacht:  

Er habe, nachdem er im Online-Shop der Antragsgegnerin unter www..de am 14. Okto-
ber 2016 Beleuchtungsartikel bestellt und erworben habe, zunächst die nachfolgend wiedergege-
bene E-Mail  
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 Anm. der Geschäftsstelle: 

 Der hier einkopierte Teil wird aus Gründen der Anonymisierung nicht mitgeliefert
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und sodann am 4. und 28. November 2016 weitere E-Mails von der Antragsgegnerin unter seiner 
beruflich genutzten E-Mail-Adresse .com erhalten, wobei in den zuletzt ge-
nannten Mails konkret auch für Produkte der Antragsgegnerin geworben worden sei. Er habe we-
der durch Eintrag in einer Liste, noch auf sonstige Weise ein ausdrückliches Einverständnis zum 
Erhalt dieser konkreten Werbung erklärt, noch Dritte zu einer solchen Erklärung bestimmt.   

II. 

Daraus folgt hinsichtlich der E-Mails vom 4. und 28. November 2016 ein Unterlassungsanspruch 
des Antragstellers gegen die Antragsgegnerin gemäß § 823 Abs. 1, 1004 BGB analog wegen Ein-
griffs in dessen eingerichteten und ausgeübten Gewerbe- bzw. Geschäftsbetrieb als Rechtsanwalt 
(vgl. BGH GRUR 2013, 1259).  

Es handelt sich insoweit nämlich um unzulässige Werbung für das Unternehmen bzw. für Produk-
te der Antragsgegnerin, in die der Antragsteller nicht wirksam eingewilligt hat. Die durch die 
Rechtsverletzungen begründete Wiederholungsgefahr für die Versendung weiterer solcher E-
Mails hätte nur durch eine strafbewehrte Unterlassungserklärung ausgeräumt werden können, die 
die Antragsgegnerin aber verweigert hat.  

Die Dringlichkeit des Verfügungsanspruchs ergibt sich gemäß §§ 935, 940 ZPO daraus, dass es 
dem Inhaber eines absolut geschützten Rechts möglich sein muss, sich mit sofortiger Wirkung 
gegen dessen Verletzung zur Wehr zu setzen.   

Dagegen war der Verfügungsantrag als unbegründet zurückzuweisen, soweit er sich auf die E-
Mail vom 27. Oktober 2016 bezog. Zwar enthält auch diese E-Mail „Werbung“ für die Antragsgeg-
nerin. Denn der Begriff der Werbung ist weit auszulegen. Allerdings ergibt die hier gebotene Inte-
ressenabwägung, dass die dadurch hervorgerufene Belästigung des Antragstellers als Einzelnem 
hinter das  Interesse des Geschäftsverkehrs an einer Bewertung von Verkaufsvorgängen im Inter-
net zurücktreten muss. Nach der Rechtsprechung des BGH (vgl. GRUR 2013, 1259, 2016, 530) 
ist E-Mail-Werbung ohne Zustimmung des Empfängers zwar „grundsätzlich“, aber nicht aus-
nahmslos unzulässig. So hat der BGH zuletzt in Bezug auf Empfehlungs-E-Mails klargestellt, dass 
zumindest in bestimmten Konstellationen der Werbung eine Interessenabwägung vorzunehmen ist 
(BGH GRUR 2016, 530, 532). Das rechtfertigt sich daraus, dass es sich bei dem „Eingriff in den 
eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb“ um einen „offenen“ Tatbestand handelt und sol-
che Eingriffe nicht in jedem Fall zur Rechtswidrigkeit führen müssen. Die Kundenbewertung nach 
Abschluss einer Verkaufstransaktion über das Internet ist inzwischen weit verbreitet, allgemein 
üblich und objektiv sinnvoll. Denn ein solches Feedback der Kunden ermöglicht eine Kontrolle der 
ansonsten völlig anonymen Anbieter im Fernabsatz, weil die Bewertungen anderen Kaufinteres-
senten jedenfalls in ihrer Gesamtheit eine bessere Einschätzung des Verkäufers ermöglichen. Die 
Einzelbewertungen dienen damit auch dem lauteren Geschäftsverkehr als solchem, da eine nega-
tive Bewertung für den Unternehmer spürbare Folgen hat und ihn deshalb regelmäßig zur Verbes-
serung seines Angebots veranlassen wird. Angesichts dieser positiven Aspekte des Beurteilungs-
verfahrens erscheint es hinnehmbar, wenn der Verkäufer den Kunden nach Abschluss einer Ver-
kaufaktion zeitnah – hier nach 2 Wochen – jedenfalls einmalig zur Bewertung auffordern bzw. an 
die Möglichkeit einer solchen Bewertung erinnert.         

Die Nebenentscheidungen folgen aus §§ 92 Abs. 1, 3 ZPO. 

Rechtsbehelfsbelehrung zur einstweiligen Verfügung  
       

Gegen die Entscheidung können Sie Widerspruch einlegen. Sie müssen sich durch eine Rechtsanwältin 
oder einen Rechtsanwalt vertreten lassen. Der Widerspruch muss schriftlich beim Landgericht Berlin (Litten-
straße 12-17, 10179 Berlin oder Tegeler Weg 17-21, 10589 Berlin oder Turmstraße 91, 10559 Berlin) einge-
legt werden. Der Schriftsatz ist in deutscher Sprache zu verfassen. Der Widerspruch ist nicht an eine Frist 
gebunden.  
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Rechtsbehelfsbelehrung zur Teilzurückweisung der einstweiligen Verfügung  
       

Gegen die Entscheidung können Sie unter bestimmten Voraussetzungen sofortige Beschwerde  
einlegen. 

 

1. Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein, damit Sie Beschwerde einlegen  

können? 
 

Wenn Sie gegen die Entscheidung zu den Kosten Beschwerde einlegen wollen, muss der Wert des 

Beschwerdegegenstandes 200,00 Euro übersteigen. 
 

Wenn Sie gegen die Entscheidung in der Hauptsache Beschwerde einlegen möchten, muss der 

Wert des Beschwerdegegenstandes der Hauptsache 600,00 Euro übersteigen. 
 

2.  In welcher Form und bei welchem Gericht können Sie Beschwerde einlegen?  
 
Die Beschwerde ist beim 
 
Landgericht Berlin 
Littenstraße 12-17 
10179 Berlin 
 
oder beim 
 
Kammergericht 
Elßholzstraße 30-33 
10781 Berlin  
 
einzulegen, entweder  
 

a) mündlich, durch Erklärung zu Protokoll der Geschäftsstelle bei einem der oben genannten 
Gerichte oder bei jedem Amtsgericht oder 

 

b) schriftlich, durch Übersendung eines Schriftsatzes.  
 
Die Beschwerdeschrift muss die Bezeichnung der angefochtenen Entscheidung und die Erklärung 
enthalten, dass Beschwerde gegen diese Entscheidung eingelegt wird.  
Die Beschwerdeschrift ist zu unterzeichnen. 

 
Ihren Schriftsatz müssen Sie in deutscher Sprache verfassen. 

 

3. Welche Fristen müssen Sie einhalten? 
 

Die Beschwerde ist innerhalb einer Notfrist von zwei Wochen einzulegen. 
 

Die Frist beginnt mit der Zustellung der vollständigen Entscheidung, spätestens mit Ablauf von fünf 
Monaten nach Verkündung der Entscheidung, wenn die Entscheidung nicht zugestellt werden konn-
te. 
 
Bitte beachten Sie bei mündlicher Einlegung der Beschwerde bei einem Amtsgericht, dass die Frist 
nur gewahrt ist, wenn das Protokoll rechtzeitig bei einem der oben genannten Gerichte eingeht. 

 

4. Müssen Sie sich anwaltlich vertreten lassen? 
 

Sie müssen sich nicht anwaltlich vertreten lassen. 

 

 

 

 

Rechtsbehelfsbelehrung zur Festsetzung des Verfahrenswertes:  



 
 
 
 

7 

       
Gegen die Entscheidung, mit der der Streitwert festgesetzt worden ist, können Sie unter bestimmten Voraus-

setzungen Beschwerde einlegen. Der Wert des Beschwerdegegenstandes muss 200,00 Euro übersteigen 
oder sie muss vom Gericht, das die Entscheidung getroffen hat, zugelassen worden sein. 
 
Die Beschwerde ist beim Landgericht Berlin (Littenstraße 12-17, 10179 Berlin oder Tegeler Weg 17-21 
10589 Berlin oder Turmstraße 91, 10559 Berlin) einzulegen, entweder mündlich (durch Erklärung zu Proto-
koll der Geschäftsstelle bei dem oben genannten Gericht oder bei jedem Amtsgericht) oder schriftlich (durch 
Übersendung eines Schriftsatzes in deutscher Sprache).  
 
Die Beschwerde ist innerhalb von sechs Monaten einzulegen. Die Frist beginnt mit dem Eintreten der 
Rechtskraft der Entscheidung in der Hauptsache oder der anderweitigen Erledigung des Verfahrens. Ist der 
Streitwert später als einen Monat vor Ablauf der sechsmonatigen Frist festgesetzt worden, kann die Be-
schwerde noch innerhalb eines Monats nach Zustellung oder formloser Mitteilung des Festsetzungsbe-
schlusses eingelegt werden. Im Fall der formlosen Mitteilung gilt der Beschluss mit dem dritten Tag nach 
Aufgabe zur Post als bekannt gemacht. Bitte beachten Sie bei mündlicher Einlegung der Beschwerde bei 
einem Amtsgericht, dass die Frist nur gewahrt ist, wenn das Protokoll rechtzeitig bei dem oben genannten 
Gericht eingeht. 
 
Sie müssen sich nicht durch eine Rechtsanwältin oder einen Rechtsanwalt vertreten lassen. 
 
 
 

  
Richter am Landgericht 

 


